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Zielsetzung

In der gesetzlichen Unfallversicherung ist 
nach § 56 SGB VII der Gradmesser des 
zu entschädigenden Schadens die Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit (MdE), die sich 
nach dem Umfang der aus der Beeinträch-
tigung des Leistungsvermögens durch die 
Berufskrankheit sich ergebenden vermin-
derten Arbeitsmöglichkeiten auf dem ge-
samten Gebiet des Erwerbslebens richtet 
[, 2].

Für die MdE-Schätzung im Rahmen 
der Begutachtung von Berufskrankhei-
ten der Haut nach Nr. 50 der Anlage zur 
BKV sind 2003 Empfehlungen der Arbeits-
gemeinschaft für Berufs- und Umweltder-
matologie und des Hauptverbands der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften als so 
genanntes Bamberger Merkblatt veröffent-
licht worden, in denen Grundlagen für die 
Einschätzung der MdE festgehalten sind 
[, 2, 3, 5].

Entsprechend dieser Empfehlungen 
sind dabei das „Ausmaß der Hauterschei-
nungen“ nach Aufgabe der schädigenden 
Tätigkeit und die „Auswirkung einer Aller-

gie“ im Hinblick auf die verschlossenen 
Arbeitsmöglichkeiten zu beurteilen. Zum 
„Ausmaß der Hauterscheinungen“ geben 
die Empfehlungen beispielhafte Befund-
beschreibungen für die Schweregrade 
„leicht“, „mittel“ und „schwer“, die dem 
Dermatologen nachvollziehbare Kriteri-
en für die Beurteilung an die Hand geben. 
Die Präzisierungen für die Auswirkung 
von Allergien sind weit weniger gut zu 
handhaben, da die Begriffe „geringe bzw. 
weite Verbreitung eines Berufsstoffes auf 
dem Arbeitsmarkt“ keine objektiven Men-
genschätzungen bezeichnen und damit 
verhältnismäßig vage sind. Hierzu hat die 
oben genannte Arbeitsgruppe daher evi-
denzbasierte Begründungen zur Einschät-
zung der „Auswirkung der Allergie“ bei ei-
nigen häufig zu beurteilenden Allergenen 
erarbeitet. Nachfolgend wird dargestellt, 
wie die Arbeitsgruppe zu ihren evidenzba-
sierten Empfehlungen gekommen ist und 
welches die wesentlichen Schlussfolgerun-
gen bezüglich einer MdE-relevanten Beur-
teilung für die folgenden Allergene sind: 
Acrylate/Methacrylate, Epoxidharzsyste-
me, Dichromat, Kobaltsalze, Nickel, Form-
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der allgemeinen rechtlichen Grundsätze 
zum Vorschaden und der Verschlimme-
rung zu bewerten.

Um die vielfältigen Schwierigkeiten bei 
der Bewertung der MdE auszuräumen, 
hat das Bundessozialgericht in ständiger 
Rechtssprechung entschieden, dass aus 
Gründen der Praktikabilität die MdE-Be-
messung in zweierlei Hinsicht vereinfacht 
werden darf:

F Die MdE darf durch Schätzung festge-
stellt werden und

F nach allgemeinen Erfahrungssätzen 
ausgerichtet werden.

Damit konzediert die höchstrichterliche 
Rechtssprechung Vereinfachungsmöglich-
keiten, die gerade auch für die Unfallver-
sicherungsträger und die Gutachter von 
enormer Bedeutung sind und den Vor-
wurf entkräften, es bestehe ein höchstrich-
terliches Bestreben nach Genauigkeit, das 
nur zu der Erkenntnis führe, eine MdE-Be-
messung nach den exakten gesetzlichen 
Voraussetzungen sei nach dem heutigen 
Stand der arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnisse nicht zu leisten.

Den allgemeinen Erfahrungssätzen 
kommt eine große Bedeutung bei der Be-
wertung der MdE insbesondere bei Berufs-
krankheiten zu. Auch hierzu hat das BSG 
in ständiger Rechtssprechung entschieden, 
dass bei der Bewertung der MdE auch die 
von der Rechtssprechung und von dem ver-
sicherungsrechtlichen und versicherungs-
medizinischen Schrifttum herausgearbei-
teten allgemeinen Erfahrungssätze zu be-
achten sind. Sie sind zwar nicht für die Ent-
scheidung im Einzelfall bindend, aber sie 
bilden Grundlage für eine gleiche, gerech-
te Bewertung der MdE in zahlreichen Par-
allelfällen der täglichen Praxis.

Methodisches Vorgehen  
der Arbeitsgruppe

Es wurden jeweils die folgenden Arbeits-
schritte durchgeführt:

F Epidemiologische Untersuchungen 
über bisher aufgetretene Kontaktaller-
gien wurden kritisch gewertet.

F Allergologische Besonderheiten der je-
weiligen Allergene wurden berücksich-
tigt.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Erwerbsfähigkeit im Sinne der gesetzli-
chen Unfallversicherung ist damit die Fä-
higkeit eines Versicherten, sich einen Er-
werb zu verschaffen, und zwar unter Aus-
nutzung der Arbeitsgelegenheiten, die 
sich ihm im ganzen Bereich des wirtschaft-
lichen Lebens bieten.

Unter Berücksichtigung der gesicher-
ten Rechtsprechung des Reichsversiche-
rungsamtes und des Bundessozialgerich-
tes ergeben sich damit für die Bemessung 
der MdE folgende zwei Faktoren:

F Der Umfang der Beeinträchtigung des 
körperlichen oder geistigen Leistungs-
vermögens der Versicherten.

F Der Umfang der verbleibenden Ar-
beitsmöglichkeiten auf dem gesamten 
Gebiet des Erwerbslebens.

Unter Beachtung der Grundsätze der ab-
strakten Schadensberechnung in der ge-
setzlichen Unfallversicherung kommt es 
nicht darauf an, ob der Versicherte infol-
ge der BK einen Einkommensverlust er-
litten hat oder ob ein Versicherter kon-
kret eine andere Arbeit nicht finden 
kann, sondern es kommt entscheidend 
darauf an, in welchem Ausmaß der Versi-
cherte durch die Folgen der Berufskrank-
heit in seiner Fähigkeit gehindert ist, Ar-
beitsmöglichkeiten zu ergreifen, die ihm 
vor dem Versicherungsfall offen gestan-
den haben. Das ist am Maßstab der in-
dividuellen Erwerbsfähigkeit eines Versi-
cherten vor Eintritt des Versicherungsfal-
les zu messen, also am Kreis derjenigen 
Arbeitsplätze auf dem Gesamtgebiet des 
Erwerbslebens, die ein Versicherter nach 
seinem vor dem Versicherungsfall beste-
henden Gesundheitszustand hätte ausfül-
len können. Ausgangspunkt für die Be-
messung der MdE ist damit die individu-
elle Erwerbsfähigkeit, die bei dem Versi-
cherten vor dem Eintritt der Berufskrank-
heit bestand. Es ist also nicht die so ge-
nannte normale Erwerbsfähigkeit, d. h. 
die uneingeschränkte Erwerbsfähigkeit 
eines gesunden Versicherten zu Grunde 
zu legen, weil dieser hypothetische Be-
griff es nicht ermöglicht, den Schaden 
im konkreten Versicherungsfall richtig 
zu bewerten. Außerberufliche Sensibili-
sierungen sind unter Berücksichtigung 

aldehyd, (Chlor-)Methylisothiazolone, p-
Phenylendiamin, Kolophonium, Thiura-
me, Mercaptobenzothiazole, Dithiocarb-
amate, N-Isopropyl-N’-phenyl-p-pheny-
lendiamin, Duftstoffe, Kompositen, Neo-
mycinsulfat. Eine ausführliche Darstel-
lung zur Verbreitung der einzelnen hier 
dargestellten Allergene sowie zu deren be-
sonderen allergologischen und gewerbe-
dermatologischen Besonderheiten unter 
Angabe der entsprechenden Literaturstel-
len findet sich teilweise an anderer Stelle 
[4] bzw. wird in nächster Zeit publiziert 
werden. Die bisher von der Arbeitsgemein-
schaft Berufs- und Umweltdermatologie 
entwickelten qualifizierten Erfahrungssät-
ze zur Bewertung der MdE im Rahmen 
der BK 50 haben die Zustimmung des 
Bundessozialgerichts gefunden, wobei 
den MdE-Tabellen nicht der Rechtscha-
rakter einer gesetzlichen Norm zukommt, 
sondern sie sind vielmehr als antizipier-
tes Sachverständigen-Gutachten anzuse-
hen und müssen deswegen die erforderli-
chen Voraussetzungen erfüllen, nämlich 
Sachkunde, Objektivität, Unabhängigkeit, 
Konkretheit und Aktualität. Zusätzlich er-
forderlich sind darüber hinaus die kenn-
zeichnende Grundlage für das zustande 
kommen eines derart qualifizierten Gut-
achtens, nämlich eine besondere Organisa-
tionsform, die die Beteiligung der maßge-
benden sachkundigen Fachkreise vorsieht 
und ein besonderes Verfahren, das gegebe-
nenfalls eine Entscheidung nach der Mehr-
heitsauffassung sicherstellt und überprüf-
bar macht. Gleichwohl ist weder der Un-
fallversicherungsträger, noch die Sozial-
gerichtsbarkeit, noch ein medizinischer 
Sachverständiger an ein derartiges antizi-
piertes Sachverständigen-Gutachten ge-
bunden. Jedoch ist durch derartige MdE-
Erfahrungswerte eine vorweg genomme-
ne fachliche Entscheidung getroffen wor-
den, und zwar von einem repräsentativen 
Gremium; deswegen kann sie auch bei ei-
ner Mehrheitsentscheidung Geltung bean-
spruchen und der medizinische Sachver-
ständige, der Unfallversicherungsträger 
und die Sozialgerichtsbarkeit müssen die-
se Erfahrungswerte bei der Beweiswürdi-
gung berücksichtigen. Will man von den 
MdE-Erfahrungswerten abweichen, so 
muss dies stets mit erhöhtem Argumen-
tationsaufwand besonders begründet wer-
den.
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F Arbeitstechnische Erkenntnisse über 
Herstellungs- und Arbeitsprozesse 
wurden weitmöglich einbezogen

F Es wurde aufgrund der ersten drei 
Schritte in Diskussionen Konsens da-
rüber erzielt, welche Arbeitsbereiche 
für die beurteilten Allergene als ver-
schlossen anzusehen sind. Die jeweils 
als verschlossen eingestuften Tätig-
keitsfelder sind bei den einzelnen Be-
gründungen aufgeführt.

Diese Einstufung basiert darauf, dass für 
abhängig Beschäftigte eine Allergenexposi-
tion in diesem Bereich nicht generell und 
zuverlässig vermeidbar ist, auch wenn es 
durchaus Arbeitsplätze ohne entsprechen-
de Gefährdung geben kann. Sind nur spe-
zielle, klar abgrenzbare Tätigkeiten zu un-
terlassen, so wurde das gesamte Tätigkeits-
feld nur anteilig berücksichtigt.

F Aus den offiziellen Beschäftigten-Sta-
tistiken der Bundesanstalt für Arbeit 
wurde berechnet, welchen Anteil die 
verschlossenen Arbeitsfelder am ge-
samten Arbeitsmarkt haben.

Die Arbeitsgruppe legt Wert darauf, zur 
Anwendung dieser Vorschläge die folgen-
den Hinweise zu geben:

F Die vorgeschlagene Vergabe der 
Schweregrade ist für häufig vorkom-
mende Fallgestaltungen gedacht, darf 
nicht schematisch angewandt werden 
und muss im Einzelfall an die indivi-
duellen Verhältnisse angepasst wer-
den.

F Durch klinisch hochgradige Sensibili-
sierungen werden in manchen Fällen 
mehr Arbeitsmöglichkeiten verschlos-
sen als durch Sensibilisierungen gerin-
gerer Intensität; darauf wird bei den 
einzelnen Begründungen besonders 
hingewiesen, ebenso darauf was als kli-
nisch hochgradige Sensibilisierung zu 
werten ist.

logisch relevanten Exposition gegenüber 
Acrylaten zu rechnen: Herstellung und 
Verarbeitung von Farben, Lacken, Klebern 
und Kunststoffen, Herstellung und Bear-
beitung von Zahnprothesen (Zahntechni-
ker), Herstellung und Verarbeitung von 
Druckplatten und Druckfarben sowie al-
le Tätigkeiten, bei denen mit Acrylat-Kle-
bern umgegangen wird. Die Bearbeitung 
ausgehärteter Acrylate bereitet in allergo-
logischer Hinsicht in der Regel keine Pro-
bleme.

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig bis mittelgradig

Sofern eine isolierte Kontaktallergie gegen 
ein einzelnes Acrylat vorliegt, ist die Aus-
wirkung dieser Allergie als „gering“ anzu-
sehen. Liegt jedoch – was der berufsderma-
tologischen Literatur nach offenbar meist 
der Fall ist – eine Sensibilisierung gegen 
mehrere Acrylate vor, so hätte dies eher 
„mittelgradige“ Auswirkungen, da die ge-
nannten beruflichen Bereiche für einen Pa-
tienten mit Kontaktallergie gegen Acryla-
te als verschlossen anzusehen sind.

Eine berufliche Exposition gegenüber 
Acrylaten in elizitationsfähiger Form, d. h. 
also in einer Form, die bei einem bereits 
Sensibilisierten ein allergisches Kontaktek-
zem auslösen kann, ist offenbar in mehr 
Berufszweigen gegeben, als dies bei den 
Methacrylaten der Fall ist. Aus diesem 
Grund muss die Auswirkung einer Aller-
gie gegen Acrylate etwas höher bewertet 
werden als die Auswirkung einer Allergie 
gegen Methacrylate.

Methacrylate

In der Regel liegen Sensibilisierungen gegen-
über mehreren Methacrylaten vor, sei es auf 
dem Boden einer gleichzeitigen Exposition 
gegenüber verschiedenen Methacrylaten 
oder auf dem Boden einer echten immuno-
logischen Kreuzallergie (. Tabelle 1).

Berufliche Expositionen: In folgenden 
beruflichen Bereichen ist eine Exposition 
gegenüber Methacrylaten möglich: Her-
stellung und Bearbeitung von Zahnprothe-
sen (Zahntechniker), Herstellung von Far-
ben, Lacken, Klebern und Kunststoffen, 
Herstellung und Verarbeitung von Druck-
platten und Druckfarben, Herstellung und 
Verarbeitung von Knochenzement (Chirur-

1 Es wurde festgestellt, dass ein Defizit an 
Erkenntnissen zur Aufklärung der technischen 
Verbreitung von Allergenen besteht und dass 
die Arbeitsgruppe in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich zu solchen Untersuchungen  
aufrufen möchte.

F Wenn durch eine verbleibende Min-
derbelastbarkeit der Haut gegenüber 
Irritanzien Arbeitsmöglichkeiten ver-
schlossen sind, ist zu prüfen, ob sich 
diese mit den durch Allergene ver-
schlossenen Arbeitsmöglichkeiten 
überlappen.

F Mehrere Sensibilisierungen dürfen 
nicht einfach addiert werden, sondern 
es ist zu beurteilen, welche Arbeits-
möglichkeiten insgesamt verschlossen 
sind.

F Eine Allergie gegen Berufsstoffe ohne 
Minderbelastbarkeit der Haut gegen-
über Irritanzien verschließt nicht auto-
matisch alle hautbelastenden Tätigkei-
ten, während eine hochgradige Min-
derbelastbarkeit der Haut gegenüber 
Irritanzien alle hautbelastenden Tätig-
keiten verschließt.

Bei allem Streben nach Genauigkeit liegt 
es in der Natur der Sache, dass die Vor-
schläge selbstverständlich nicht den An-
spruch erheben können, mathematisch-
naturwissenschaftlich exakt zu sein; es 
handelt sich um Einschätzungen.

Trotz dieser Bedenken hinsichtlich 
der Genauigkeit der gegebenen Vorschlä-
ge hält die Arbeitsgruppe es für sinnvoll, 
den augenblicklichen Kenntnisstand und 
die zum Konsens gebrachten Beurteilun-
gen von erfahrenen Berufsdermatologen 
zu veröffentlichen, um eine möglichst weit 
gehende Gleichbehandlung der Versicher-
ten zu gewährleisten. Die Arbeitsgruppe 
bittet ausdrücklich um Kritik und Verbes-
serungsvorschläge und sieht die Vorschlä-
ge nicht als ein Endprodukt sondern als 
eine Zwischenstufe zu einer verbesserten 
und vertieften Beurteilung der Auswir-
kung von Allergien auf die MdE bei Be-
rufskrankheiten der Haut.

Bewertung einzelner Allergene

Acrylate

In der Regel liegen Sensibilisierungen ge-
genüber mehreren Acrylaten vor, sei es 
auf dem Boden einer gleichzeitigen Expo-
sition gegenüber verschiedenen Acrylaten 
oder auf dem Boden einer echten immu-
nologischen Kreuzallergie (. Tabelle 1).

Berufliche Expositionen: In folgenden 
beruflichen Bereichen ist mit einer allergo-
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gen) sowie Tätigkeiten, bei denen mit Me-
thacrylat-Klebern umgegangen wird (z. B. 
Kosmetikerinnen – künstliche Fingernä-
gel). Weitere Fälle von beruflich erworbe-
ner Methacrylat-Allergie betreffen daher 
Drucker, Maler und Lackierer sowie Sensi-
bilisierungen durch Kleber in künstlichen 
Fingernägeln bei Kosmetikerinnen. Wel-
che Berufsfelder einem gegen Methacryla-
te sensibilisierten Patienten (ohne gleich-
zeitige Sensibilisierung gegen Acrylate) 
verschlossen sind, hängt davon ab, in wel-
chen Bereichen diese Substanzen in elizita-
tionsfähiger Form vorliegen. Dies scheint 
außerhalb des zahntechnischen Bereichs 
nur beim direkten Kontakt mit methacryla-
thaltigen Klebern, wie z. B. für künstliche 
Fingernägel, oder bei entsprechenden Ar-
beiten in der Druckindustrie der Fall zu 
sein. Gemessen am Gesamtbereich des 
Erwerbslebens würde man hier also von 
einer geringen Verbreitung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt ausgehen. Trotz der 
Tatsache, dass in der Regel eine Sensibilisie-
rung gegen mehrere Methacrylate (und da-
mit nicht nur einen einzelnen Berufsstoff) 
vorliegt, ergibt sich hierdurch nur eine „ge-
ringe“ Auswirkung einer Allergie.

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig

Epoxidharzsysteme

Epoxidharz-Systeme (ES) werden auf-
grund ihrer besonderen Eigenschaften 
wie hohe mechanische und thermische 
Beständigkeit, Widerstandsfähigkeit ge-
gen Wasser und viele Chemikalien, Kor-
rosionsfestigkeit und elektrisch isolieren-
de Eigenschaften in zahlreichen industri-
ellen und handwerklichen Bereichen ein-
gesetzt (. Tabelle 1). Sie finden Verwen-
dung als Kleber, Formmassen, Fugenfül-
ler, Bindemittel für Fasermassen, zur elek-
trischen Isolierung und als Beschichtun-
gen; sie werden auch in Zweikomponen-
tenfarben und als Zuschlagstoffe zu ver-
schiedenen Baustoffen eingesetzt. Ebenso 
können sie Bestandteile von Gemischen 
aus verschiedenen Kunstharzen sein, z. B. 
in Epoxiacrylaten. In den meisten ES wer-
den Gemische aus Bisphenol-A-Diglycidy-
lether und Bisphenol-F-Diglycidylether in 
Form von Oligomeren als Grundstoffe ver-
wendet. Es ist jedoch auch an die seltener 
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Zusammenfassung
Bisher fehlen evidenzbasierte Empfehlun-
gen zur Beurteilung der beruflichen Expo-
sition von Typ-IV-Allergene der Standard-
reihe. Aufgrund publizierter Literatur, epi-
demiologischer Untersuchungen, arbeits-
technischer Kenntnisse und spezifischer All-
ergeneigenschaften werden für folgende 
Typ-IV-Allergene diesbezügliche Empfeh-
lungen vorgestellt: Acrylate/Methacrylate, 
Epoxidharzsysteme, Dichromat, Kobaltsal-
ze, Nickel, Formaldehyd, (Chlor-)Methyliso-
thiazolone, p-Phenylendiamin, Kolophoni-
um, Thiurame, Mercaptobenzothiazole, Di-

thiocarbamate, N-Isopropyl-N’-phenyl-p-
phenylendiamin, Duftstoffe, Kompositen, 
Neomycinsulfat. Dadurch wird die Aufklä-
rung und allergologische Beurteilung der 
Auswirkung von Typ-IV-Sensibilisierungen 
im Berufsleben entscheidend verbessert.
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Abstract
Evidence-based guidelines about the dis-
tribution of type IV allergens of the Euro-
pean standard series in different profes-
sions and its occupational relevance are 
missing. Based on published data, epidemi-
ological investigations, work related knowl-
edge about industrial processes, and aller-
gen specific properties, recommendations 
are given about the clinical impact in the 
working environment for the following al-
lergens: Acrylates/Methacrylates, Epoxy 
resins, Dichromate, Cobalt, Nickel, Form-
aldehyde, (Chlor-)Methylisothiazolone, p-
Phenylendiamine, Colophony, Thiurame, 

Mercaptobenzothiazole, Dithiocarbamate, 
N-Isopropyl-N’-phenyl-p-phenylendi-
amine, Fragrance Mix, Composite Mix, and 
Neomycinsulfate. These recommendations 
might improve the clearance rate and aller-
gological evaluation of the occupational 
relevance of different delayed type sensiti-
zations or allergens.

Keywords
Allergic contact dermatitis · Occupational 
dermatoses · Type IV allergens ·  
Epidemiology · Evidence-based  
dermatology · Expert opinion

Evidence-based evaluation of the occupational relevance  
of different delayed type sensitizations or allergens.  
Survey of occupational skin diseases
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eingesetzten anderen Polyhydroxide zu 
denken. Als Härter werden hauptsächlich 
aliphatische, cycloaliphatische und aroma-
tische Amine seltener auch Säureanhydri-
de verwendet. Als Reaktivverdünner kom-
men aliphatische und aromatische Ether 
zum Einsatz.

Berufliche Expositionen: Im Wesentli-
chen in folgenden Berufsgruppen: Bau-
berufe (z. B. Fliesen- und Fußbodenle-
ger, Betonarbeiter, Steinsanierer) und 
Kunststoffverarbeiter (z. B. in der Flug-
zeugindustrie, bei der Sportgeräteherstel-
lung). Ebenso sind aus arbeitsmedizini-

scher Sicht einzelne Tätigkeiten im Elek-
tromotorenbau (elektrische Isolierung), 
bei der Metallbearbeitung (Beschichtun-
gen, Schraubensicherung, Kleben), in der 
Holzbearbeitung (Kleben) und in der Mö-
belherstellung (Kleben) als verschlossen 
zu betrachten.

Tabelle 1

Beurteilung von Acrylaten/Methacrylaten und Epoxidharzsystemen

 Allergen  Verbreitung Hinweise zur Bewertung Bemerkung

Acrylate Gering- bis  
mittelgradig

•  Gering sofern eine isolierte Kontaktallergie gegen 
ein einzelnes Acrylat vorliegt

•  Mittelgradig, wenn – was nach der berufsdermato-
logischen Literatur häufiger der Fall ist – eine  
Sensibilisierung gegen mehrere Acrylate vorliegt

•  Die vorliegende Einschätzung basiert auf den Daten 
zu n-Butylacrylat, Ethylacrylat, Methylacrylat,  
2-Hydroxy-ethylacrylat, 2-Hydroxypropylacrylat, 
1,6-Hexandioldiacrylat, 2-Ethylhexyl-acrylat, Penta-
erythrittriacrylat und Trimethylolpropantriacrylat

Methacrylate Geringgradig •  Die bei weitem überwiegende Anzahl beruflich  
erworbener Sensibilisierungen gegen Methacryla-
te wurde bei Zahntechnikern oder Zahnärzten und 
Zahnarzthelferinnen, die mit der Herstellung bzw. 
Verarbeitung von Dentalkunststoffen befasst wa-
ren, beobachtet 

•  Die vorliegende Bewertung stützt sich auf die  
vorliegenden Daten zu Ethylmethacrylat,  
Methylmethacrylat, 2-Hydroxyethylmethacrylat,  
2-Hydroxypropylmethacrylat, Ethylenglykol- 
dimethacrylat und Triethylenglykoldimethacrylat

Epoxidharz-
systeme

Mittelgradig,  
in begründeten  
Einzelfällen  
schwerwiegend

•  Bei sehr hochgradiger Sensibilisierung auf Bestand-
teile von Epoxidharzsystemen kann auch eine 
schwerwiegende Auswirkung angenommen  
werden, sollte aber extra begründet werden

•  Sensibilisierend wirken die Mono- und Oligomere  
sowie die Härter und Reaktivverdünner. Ausgehärte-
te Epoxidharzsysteme sind meist unproblematisch

•  Aerogene Kontaktekzeme sind möglich

Tabelle 2

Beurteilung von Kaliumdichromat, Nickel, Kobalt

 Allergen  Verbreitung Hinweise zur Bewertung Bemerkung

Dichromat Mittelgradig bis 
schwerwiegend

•  Mittelgradig: Sofern die Sensibilisierung im indivi-
duellen Einzelfall nicht so stark ausgeprägt ist,  
dass bereits der Kontakt mit wenigen ppm Chro-
mat zu einem Rückfall des allergischen Kontaktek-
zems führt.

•  Schwerwiegend: Dem hochgradig Sensibilisierten 
sind zahlreiche Berufsfelder verschlossen. Klinische 
Hinweise für eine hochgradige Sensibilisierung 
können Streureaktionen des allergischen Kontakt-
ekzems, ein Kontaktekzem nach aerogener Exposi-
tion (z. B. durch Chromat in Schweißrauch) oder die 
Unverträglichkeit von ledernen Schuhen oder  
Handschuhen sein

•  Je nach Intensität der Sensibilisierung reichen bei 
einem Chromat-Allergiker unter Umständen schon 
wenige ppm Chromat aus, um ein allergisches 
Kontaktekzem auszulösen. Da Chromat in Spuren 
sowohl in technischen Produkten als auch in Gegen-
ständen des täglichen Bedarfs sehr weit verbreitet 
ist, ist die Prognose von allergischen Kontaktekze-
men bei Chromat-Sensibilisierung im allgemeinen 
relativ ungünstig. Das Chromatekzem ist in der Re-
gel hartnäckig, ausgedehnt und neigt zu Rezidiven

Kobaltsalze Geringgradig, in 
begründeten Ein-
zelfällen  
mittelgradig

•  Geringgradig bei isolierter Kobalt-Allergie  
(d. h. ohne gleichzeitige Sensibilisierung gegen  
Nickel und/oder Dichromat)

•  Mittelgradig bei ausgeprägter Sensibilisierung,  
sollte auch der Umgang mit Zement verschlossen 
sein

•  Meist liegen allergische Reaktionen auf Kobalt und 
andere Metalle und die Kobaltallergie führt nicht 
zu einer Erhöhung der Auswirkungen der berufs-
bedingten Kontaktallergie, da Allergien gegen 
Nickel und/oder Dichromat bedeutend stärkere 
Auswirkungen haben, und sich die verschlossenen 
Berufsfelder weitgehend überlappen.

Nickelionen Gering- bis mittel-
gradig, in begrün-
deten Einzelfällen 
schwerwiegend

•  Bewertung als schwerwiegend nur in begründeten 
Einzelfällen, wenn eine hochgradige Allergie  
vorliegt (niedrige Auslöseschwelle in Verbindung 
mit einem entsprechenden klinischen Bild)

•  In seltenen Fällen kann auch eine Soforttypreaktion 
gegen Nickelionen ausgelöst werden und ein  
berufliches Asthma resultieren
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Vier Besonderheiten sind bei Allergien 
gegenüber ES besonders zu würdigen:

F Komponenten von ES sind sehr poten-
te Allergene. Es werden Sensibilisie-
rungen nach kurzfristigem Kontakt be-
richtet.

F Die mono- und oligomeren Ausgangs-
substanzen von ES können aerogene 
Kontaktekzeme verursachen, d. h. Be-
schäftigte mit entsprechender Sensibi-
lisierung können häufig auch in Räu-
men, in denen ES verarbeitet werden, 
nicht mehr tätig sein.

F Sensibilisierend wirken die Mono- 
oder Oligomere sowie die Härter und 
Reaktivverdünner. Ausgehärtete ES 
verursachen in der Regel keine Hauter-
scheinungen bei Sensibilisierten; d. h. 
der Kontakt mit ausgehärteten Epoxid-
harzen muss nicht grundsätzlich ge-
mieden werden.

F Zur Diagnostik eines allergischen Kon-
taktekzems gegenüber Epoxidharz-
komponenten kann unter Umständen 
die Testung „Epoxidharz“ in der Stan-
dardreihe nicht ausreichend sein. Bei 
negativem Ausfall dieser Testung müs-
sen dann zusätzlich die kommerzi-
ell verfügbaren Epoxidkomponenten 
getestet werden. In den kommerziel-
len Testblöcken kommen allerdings 
nicht alle möglicherweise relevanten 
Ausgangssubstanzen vor, unter ande-
rem da sich die Rezepturen häufig än-
dern. In den derzeit verwendeten Sys-
temen sind wahrscheinlich mehr Al-
lergene, als wir vermuten bzw. unter-
suchen; deswegen müssen bei klini-
schem Verdacht auf eine allergisches 
Kontaktekzem und negativem Ausfall 
der Testung mit kommerziell erhält-
lichen Substanzen zumindest die ver-
fügbaren Härter und Verdünner, am 
besten alle Einzelsubstanzen mitgetes-
tet werden. Dafür müssen Kenntnisse 
über die Zusammensetzung und geeig-
neten Testkonzentrationen und -zube-
reitungen der Einzelstoffe vorhanden 
sein. Einige Substanzen dürfen nur in 
hoher Verdünnung getestet werden 
(z. B. einige Glycidether).

E Auswirkung einer Allergie:  
mittelgradig, in begründeten  
Einzelfällen schwerwiegend

Bei Allergien gegenüber Bestandteilen von 
Epoxidharzsystemen ist in der Regel eine 
mittelgradige Auswirkung der Allergie an-
zunehmen. Bei sehr hochgradiger Sensibi-
lisierung kann eine schwerwiegende Aus-
wirkung angenommen werden, sollte aber 
eigens begründet werden.

Metallsalze

Dichromat  
(Chrom VI-Verbindungen)
Chromate, also Verbindungen mit sechs-
wertigem Chrom sind wegen der häufig 
guten Wasserlöslichkeit und guten Pene-
tration durch die Epidermis die allergo-
logisch wichtigsten Chromverbindungen 
(. Tabelle 2).

Berufliche Expositionen: Baugewerbe: 
Arbeiten mit Zement, Mörtel und Beton. 
Die bei weitem häufigste Quelle einer be-
ruflich erworbenen Chromat-Sensibili-
sierung ist der Umgang mit nassem Ze-
ment. Zwar werden seit der Veröffentli-
chung der TRGS 63 „Ersatzstoffe, Ersatz-
verfahren und Verwendungsbeschränkun-
gen für chromathaltige Zemente und chro-
mathaltige zementhaltige Zubereitungen“ 
im Jahr 993 und der Verabschiedung der 
Branchenregelung „Chromatarme Zemen-
te und Produkte“ im Jahr 998 in Deutsch-
land zunehmend mehr chromatarme Ze-
mente und chromatarme zementhaltige 
Produkte wie z. B. Fliesenkleber usw. ein-
gesetzt; insgesamt sind aber chromathal-
tige Zemente und Produkte noch so weit 
verbreitet, dass dieser Berufszweig für ei-
nen Chromatallergiker als verschlossen an-
gesehen werden muss.

Lederindustrie: Gerbung. Metallverar- 
beitung: Galvanik, Verchromung, Chro-
matierung, elektrolytisches Plattieren, 
Umgang mit Korrosionsschutzmitteln, 
Schweißrauche beim Schweißen von 
Chrom-Stahl-Legierungen, Gießerei 
(Formsand), Automobilindustrie (Korro-
sionsschutzmittel, Lacke).

Holzverarbeitende Industrie: Chromat-
haltige Holzschutzmittel haben vor allem 
seit der Veröffentlichung der TRGS 68 

„Ersatzstoffe und Verwendungsbeschrän-
kungen für Chrom(VI)-haltige Holz-
schutzmittel“ im Jahr 997 eine abnehmen-
de Bedeutung, sind aber im industriellen 
Bereich noch anzutreffen. Imprägnierung 
von Holzteilen.

Lack- und Farbenindustrie: Chrompig-
mente haben eine stark abnehmende Be-
deutung.

Die in den berufsdermatologischen 
Standardwerken aufgeführten Listen der 
Berufe mit relevanter Chromat-Expositi-
on sind sehr lang und können hier nicht 
vollständig wiedergegeben werden. Als 
wichtigste Berufsgruppen seien genannt: 
Betonbauer, Farben- und Lackhersteller, 
Färber, Feuerwerksartikelhersteller, Flie-
senleger, Galvaniseure, Gerber, Graveure, 
Holzbearbeiter, Keramik-Hersteller, Leder-
verarbeiter, Maurer, Metallbearbeiter, Pelz-
bearbeiter, Schweißer, Tonbandhersteller, 
Verchromer.

Außerdem besteht bei zahlreichen be-
ruflichen Tätigkeiten eine Chromat-Expo-
sition durch das Tragen von chromgegerb-
ten Lederhandschuhen oder Sicherheits-
schuhen.

E Auswirkung einer Allergie:  
mittelgradig bis schwerwiegend

Für einen hochgradig gegen Chromate 
Sensibilisierten sind alle genannten Be-
rufszweige als verschlossen anzusehen. 
Bei weniger stark ausgeprägter Sensibilisie-
rung muss dies nicht unbedingt der Fall 
sein. Klinische Hinweise für eine hochgra-
dige Sensibilisierung können Streureak-
tionen des allergischen Kontaktekzems, 
ein Kontaktekzem nach aerogener Expo-
sition (z. B. durch Chromat in Schweiß-
rauch) oder die Unverträglichkeit von le-
dernen Schuhen oder Handschuhen sein. 
Der klinische Verdacht auf eine hochgradi-
ge Sensibilisierung kann durch die Epiku-
tantestung mit einer Verdünnungsreihe be-
stätigt werden.

Es handelt sich also bei den Chroma-
ten um eine einzelne Substanzgruppe, die 
als Berufsstoff in Spuren sehr weit im Be-
rufsleben verbreitet ist. Sofern die Sensi-
bilisierung im individuellen Einzelfall 
nicht so stark ausgeprägt ist, dass bereits 
der Kontakt mit wenigen ppm Chromat 
zu einem Rückfall des allergischen Kon-
taktekzems führt, kann die Auswirkung 
als „mittelgradig“ eingestuft werden. Da-
gegen sind dem hochgradig Sensibilisier-
ten zahlreiche Berufsfelder verschlossen. 
Die Auswirkungen der Allergie sind in ei-
nem solchen Fall als „schwerwiegend“ an-
zusehen.
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Tabelle 3

Beurteilung von Konservierungsmitteln: Formaldehyd und (Chlor-)Methylisothiazolone (MCI/MI)

 Allergen  Verbreitung Hinweise zur Bewertung Bemerkung

Formaldehyd Mittelgradig bis 
schwerwiegend

•  Mittelgradig: Verschlossen sind Arbeitsplätze im  
Bereich des Gesundheitsdienstes, Reinigungs-
berufe, Maler, Lackierer und verwandte Berufe  
sowie der metallverarbeitenden Industrie und 
Kunststoffproduktion

•  Schwerwiegend: Bei hochgradiger Sensibilisierung 
(Reaktion auf geringe Mengen Formaldehyd bzw. 
auf Formaldehydabspalter)

•  Beachte Formaldehydabspalter (z. B. Benzylhemi-
formal, Bioban® CS-1135, Bioban® CS-1246, Bioban® 
P-1487, Bronopol, Diazolidinylharnstoff, Grotan® 
BK, Grotan® HD-2, Grotan® OX, Imidazolidinylharn-
stoff, Quaternium-15, Tris Nitro) in Körperpflegemit-
teln und Kosmetika, Farben/Lacken und Polituren, 
Reinigungsmitteln, in technischen Bereichen 
(Kühlschmiermitteln) sowie gelegentlich in medizi-
nischen Externa

(Chlor-) 
Methyliso-
thiazolone 
(MCI/MI)

Gering- bis mittel-
gradig, in begrün-
deten Einzelfällen 
schwerwiegend

•  Geringgradig bei leichter Sensibilisierung
•  Mittelgradig: ein hoher Sensibilisierungsgrad kann 

zu einer höheren Einschränkung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt führen, da MCI/MI u. a. auch in  
Klebern, Wachsen, Leder, Textilien, Holzschutzmit-
teln, Latexemulsionen, Radiographieflüssigkeiten, 
Pestiziden, bei der Papierherstellung sowie in 
(geschlossenen) Kühlwasserkreisläufen eingesetzt 
wird, und die Konzentration von MCI/MI in industri-
ellen Produkten in der Regel zwischen 15 ppm und 
55 ppm, also höher als in kosmetischen Produkten, 
liegt

•  Schwerwiegend: Bei einem sehr hohen Sensibilisie-
rungsgrad mit aerogenem Kontaktekzem

•  Die Induktionsschwelle für eine Sensibilisierung 
gegen MCI/MI liegt zwischen 10 und 20 ppm. Wäh-
rend MCI/MI-Allergiker sowohl auf MCI als auch (sel-
tener) auf MI reagieren, sind Kreuzreaktionen zwi-
schen MCI/MI und Octylisothiazolinon oder MCI/MI 
und Benzisothiazolinon praktisch nicht beobachtet  
worden

Tabelle 4

Beurteilung von p-Phenylendiamin und Kolophonium

 Allergen  Verbreitung Hinweise zur Bewertung Bemerkung

p-Phenylen-
diamin

Gering- bis mittel-
gradig, in begrün-
deten Einzelfällen 
schwerwiegend

•  Geringgradige Auswirkung bei isolierter  
Sensibilisierung gegen p-Phenylendiamin

•  Mittelgradige Auswirkung bei Nachweis von  
typischen Kreuzreaktionen gegen die genannten 
Oxidationshaarfärbemittel und/oder gegen  
Azo- oder Anilinfarbstoffen (Kreuzreaktionen,  
insbesondere zu Textilfarben)

•  Schwerwiegende Auswirkung in begründeten  
Einzelfällen (siehe Text).

•  Kreuzreaktionen zu Parabenen, die im Sprachge-
brauch auch als Para-Stoffe bezeichnet werden, 
wurden von manchen Autoren beschrieben, sind 
allerdings umstritten, da sie chemisch von  
p-Aminoverbindungen strikt zu trennen sind

Kolophonium gering- bis mittel-
gradig, in begrün-
deten Einzelfällen 
schwerwiegend

•  Geringgradig bei isolierter Sensibilisierung gegen 
ein modifiziertes Harz ohne Gruppenreaktion

•  Mittelgradig: falls weder geringgradig noch  
schwerwiegend

•  Schwerwiegend: wenn die Auslöseschwelle für  
die Allergie so niedrig ist, dass auch der Kontakt  
mit üblichen Papiersorten Kontaktekzem auslöst

•  Kombinierte Reaktionen mit anderen Naturstoffen 
(Balsame, Harze, Duftstoffe) sind nicht selten.  
Neben Harzsäuren als wesentliche Allergene wur-
den auch Sensibilisierungen auf Abietylalkohol 
(Abitol®) nachgewiesen. Da die Zusammensetzung 
des technischen Kolophoniums schwankt und Mo-
difikationen unterschiedliche Sensibilisierungspo-
tenzen haben, kann eine Testung mit dem jeweils 
verwendeten Produkt erforderlich sein

Kobaltsalze
Kobalt wird in Legierungen, z. B. für Edel-
stahl, Magnete, Maschinenbauteile und 
für Hart- bzw. Sintermetalle, sowie zusam-
men mit Wolframcarbid für Schneidplat-
ten eingesetzt (. Tabelle 2).

Berufliche Expositionen: In der Metall-
industrie durch direkten Kontakt zu kobal-
thaltigen Metallen und Metallstäuben oder 
gebrauchten Schneidölen oder Schmier- 
und Kühlschmierstoffen, wenn Edelstahl 
bearbeitet wird, oder Schneidplatten aus 

Hartmetall verwendet werden. Kobaltsal-
ze (z. B. Kobaltchlorid, Kobaltphosphat, 
Kobaltsulfat oder Kobaltoxid) finden sich 
als Bestandteil von meist blauen oder grü-
nen Färbezusätzen in der Glas-, Porzellan-, 
Emaille- oder Keramikindustrie. Kobalt-
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naphthenat oder andere Kobaltsalze orga-
nischer Säuren finden als Sikkative in Far-
ben oder als Trockenstoffe („Beschleuni-
ger“) bei der Härtung von Kunstharzen 
Verwendung. Zement, der Spuren von Ko-
balt enthält, kann besonders bei Maurern 
mit einem Chromat-Ekzem zu einer Ko-
baltallergie führen. In kasuistischen Mit-
teilungen liegen vor über Kobaltsensibili-
sierungen durch Münzen, kobalthaltiges 
Viehfutter, kobalthaltiges Iontophorese-
Gel sowie eine „airborne contact dermati-
tis“ bei Diamantschleifern, wahrscheinlich 
durch Kobaltzusätze in den Schleifschei-
ben. Isolierte Reaktionen auf Kobalt(sal-
ze) sind relativ selten, häufig ist gleichzei-
tig eine Sensibilisierung gegen andere Me-
talle wie Nickel oder Chrom nachweisbar.

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig, in begründeten  
Einzelfällen mittelgradig

Gleichzeitige allergische Reaktionen auf 
Kobalt und andere Metalle sind häufig 
Ausdruck einer parallel erworbenen Sen-
sibilisierung infolge Expositionskopplung. 
In diesen Fällen führt die Kobaltallergie 
nicht zu einer Erhöhung der Auswirkun-
gen der berufsbedingten Kontaktallergie, 
da Allergien gegen Nickel und/oder Di-
chromat bedeutend stärkere Auswirkun-
gen haben, und sich die verschlossenen 
Berufsfelder weitgehend überlappen. Ei-
ne isolierte Kobaltallergie, also eine Kon-
taktallergie gegen Kobalt ohne gleichzeiti-
ge Sensibilisierung gegen Nickel und/oder 
Dichromat hat nur geringe Auswirkungen 
auf die Erwerbsfähigkeit, da nur wenige 
Tätigkeiten verschlossen sind, nämlich die 
Tätigkeit des Porzellanmalers, die Hartme-
tallherstellung und -bearbeitung, einige 
Bereiche der Kunststoffherstellung und 
Arbeiten mit Kontakt zu Kühlschmierstof-
fen, wenn dabei die beschriebenen Bedin-
gungen einer Kobaltexposition vorliegen. 
Bei ausgeprägter Sensibilisierung kann 
auch der Umgang mit Zement verschlos-
sen sein.

Nickel
Nickel kommt ubiquitär, in der Erde, im 
Wasser und in der Luft vor (. Tabelle 2). 
Nickel ist ein häufig verwendetes industri-
elles Produkt, das als Legierungsbestand-
teil in vielen Metallen und Edelmetallen 

zu finden ist. Die berufliche Exposition 
gegenüber Nickelionen ist heutzutage 
häufig nicht ausreichend, um mit genü-
gender Wahrscheinlichkeit eine berufsbe-
dingte Nickelallergie zu induzieren. Den-
noch muss in jedem Einzelfall sorgfältig 
abgeklärt werden, ob eine Typ-IV-Allergie 
gegen Nickelionen berufsdermatologisch 
relevant ist. Für die hohe Prävalenz von 
Sensibilisierungen in der Bevölkerung ist 
die Freisetzung von Nickelionen aus verni-
ckelten Gegenständen, bei denen intensi-
ver und direkter Hautkontakt gegeben ist 
(Modeschmuck, Brillengestelle, Knöpfe, 
Verschlüsse usw.), verantwortlich. Inzwi-
schen ist Nickel in Europa das häufigste 
Kontaktallergen, wobei sowohl die Induk-
tion einer Sensibilisierung als auch die 
Auslösung eines allergischen Kontaktek-
zems bei bereits sensibilisierten Personen 
meistens außerberuflich verursacht ist.

Obwohl allergische Kontaktekzeme bei 
geringen Spuren z. B. aus Modeschmuck, 
Verschlüssen von Textilien, Brillenbügeln, 
Bestecken, Küchengeräten, Münzen, Tür-
griffen, Instrumenten usw. auftreten kön-
nen, ist davon auszugehen, dass eine Do-
sis-Wirkungs-Beziehung sowohl für die In-
duktion einer Sensibilisierung als auch für 
die Auslösung eines allergischen Kontaktek-
zems besteht. Wichtige Voraussetzungen 
für die Auslösung einer Nickelallergie sind 
daher das Vorhandensein nickelfreisetzen-
der Materialien, eine ausreichende Kontakt-
zeit, die Art des Hautkontaktes und der Zu-
stand der epidermalen Barriere sowie wei-
tere Bedingungen, die die Bioverfügbarkeit 
von Nickelionen verstärken können.

 Berufliche Exposition: Bei beruflich er-
worbener Nickelsensibilisierung müssen 
Berufe als verschlossen angesehen werden, 
bei denen Hautkontakt mit nickelfreiset-
zenden Oberflächen besteht, wie z. B. in 
der Galvanik oder bei der Montage von 
vernickelten Teilen. Bei intensiver Sensibi-
lisierung gibt es Tätigkeitsfelder in vielen 
Berufen, die dann als verschlossen anzuse-
hen sind, weil auch kurzfristiger Kontakt 
zu nickelfreisetzenden Oberflächen Ek-
zemschübe auslöst. Diese Fälle sind eher 
selten und müssen im Einzelfall begrün-
det werden. Während früher eine Nickel-
sensibilsierung bei Friseuren häufig als be-
ruflich relevant angesehen wurde, wird 
dies heutzutage nicht mehr so beurteilt. 
In den letzten Jahren hat sich vermutlich 

auch die Exposition gegenüber Nickel im 
Friseursalon und in vielen anderen Beru-
fen geändert. So schreibt die „Technische 
Regel 530 Friseurhandwerk“ die Verwen-
dung von Werkzeugen vor, aus denen kein 
Nickel freigesetzt wird.

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig bis mittelgradig,  
in begründeten Einzelfällen  
schwerwiegend

Normalerweise gering- bis mittelgradig. 
Eine sehr niedrige Auslöseschwelle in 
Verbindung mit dem entsprechenden kli-
nischen Bild kann ein Hinweis auf eine 
schwerwiegende Auswirkung der Allergie 
sein und es sind dann mehr Arbeitsplätze 
als verschlossen anzusehen. Bei der Inter-
pretation sind jedoch die festgestellten Va-
riationen der auslösenden Testkonzentrati-
on bei wiederholter Epikutantestung zu be-
rücksichtigen sowie die Tatsache, dass die 
Testreaktivität von weiteren Faktoren (im-
munologischer Status, anatomische Fakto-
ren) abhängig ist.

Formaldehyd

Formaldehyd gilt nach wie vor als ein pri-
mär beruflicher Sensibilisator und weist 
eine weite, allerdings abnehmende Verbrei-
tung als Desinfektions-, Konservierungs- 
bzw. Sterilisationsmittel im medizini-
schen und vor allem technischen Bereich 
auf (. Tabelle 3). Er ist Ausgangsstoff für 
Kunststoffe und Kunstharze. In vielen Pro-
duktkategorien vertreten, kommt Formal-
dehyd am häufigsten in Farben/Lacken, 
Bindemitteln und Reinigungsmitteln vor.

Formaldehyd ist in der Gruppe der 
Desinfektions- und Konservierungsmit-
tel, durch die fortbestehende Expositi-
on in bestimmten Berufen (Gesundheits-
dienst, Metallarbeiter) einerseits und den 
Einsatz von Formaldehydabspaltern ande-
rerseits, als eine wichtige allergieauslösen-
de Substanz zu betrachten. In der metall-
verarbeitenden Industrie wird der Einsatz 
von Formaldehyd zur Konservierung von 
Kühlschmierstoffen zunehmend durch 
Formaldehydabspalter ersetzt.

Berufliche Exposition: Arbeitsplätze im 
Bereich des Gesundheitsdienstes (Haut-
kontakt mit Flächen- und Instrumenten-
desinfektionsmitteln), Reinigungsberufe, 
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Maler, Lackierer und verwandten Berufe 
sowie der metallverarbeitenden Industrie 
(Konservierungsstoffe von Kühlschmier-
stoffen) und Kunststoffproduktion.

Formaldehydabspalter (z. B. Benzylhe-
miformal, Bioban® CS-35, Bioban® CS-
246, Bioban® P-487, Bronopol, Diazoli-
dinylharnstoff, Grotan® BK, Grotan® HD-
2, Grotan® OX, Imidazolidinylharnstoff, 
Quaternium-5, Tris Nitro) finden weitver-
breitete Anwendung in Körperpflegemit-
teln und Kosmetika, Farben/Lacken und 
Polituren, Reinigungsmitteln, in techni-
schen Bereichen sowie gelegentlich in me-
dizinischen Externa. Als Expositionsquel-
len im beruflichen Umfeld sind insbeson-
dere wassermischbare Kühlschmierstof-
fe („Konzentrate“) und wassergemischte 
Kühlschmierstoffe („Emulsionen“) in der 
spanabhebenden Metallverarbeitung zu 
nennen.

E Auswirkung einer Allergie:  
mittelgradig bis schwerwiegend

Die Auswirkung einer Allergie bei berufs-
relevanter Formaldehydsensibilisierung 
wird mit mittelgradig bis schwerwiegend 
eingeschätzt. Eine Formaldehydallergie 
kann auch zu Reaktionen gegen Formalde-
hydabspalter, je nach Menge der Formal-
dehydfreisetzung, führen. Kopplungsall-
ergien zwischen Formaldehydabspaltern 
und Formaldehyd werfen dabei stets die 
Frage auf, ob eine Kontaktallergie auf ers-
tere Substanzen selbst, gegen den von ih-
nen abgespaltenen Formaldehyd oder ge-
gen beide Substanzen vorliegt. Die Men-
ge der Formaldehydfreisetzung hängt je-
weils von

F der Substanz,
F dem pH-Wert,
F der Temperatur,
F der Lagerungsdauer und
F den Mitbestandteilen der Lösung ab.

Die Einschätzung als schwerwiegend kann 
z. B. bei einer hochgradigen Sensibilisie-
rung, d. h. bei Reaktion auf geringe Men-
gen von Formaldehyd und auf Formaldehy-
dabspalter, begründet sein, da dann davon 
auszugehen ist, dass für den betroffenen 
Beschäftigten weitaus mehr Arbeitsplätze 
des allgemeinen Arbeitsmarktes entfallen 
als bei einer schwachgradigen, isolierten 

Formaldehydsensibilisierung. Weiterhin 
ist zu berücksichtigen, dass sowohl formal-
dehydhaltige als auch formaldehydabspal-
tende Produkte häufige Quellen nicht nur 
beruflicher sondern auch häuslicher Form-
aldehydexposition sind, was ein erschwe-
render Umstand für die Behandlung und 
Prävention der berufsbedingten Hauter-
krankung ist.

(Chlor)methylisothiazolone  
(MCI/MI)

Die Einzelsubstanzen MCI und MI lie-
gen normalerweise als Gemisch (CAS-Nr. 
55965-84-9) im Verhältnis 3: in den in den 
Handel gebrachten Produkten vor (Han-
delsnamen z. B. Acticide®, Acticid®SPX, 
Algucid® CH 50, Amerstat® 250, Euxyl® 
K 00, Fennosan®IT 2, GR 856 Izolin®, 
Grotan® K, Kathon® CG, LX, WT spezial, 
886 MW, Mergal® K 7, Metatin® GT, Mit-
co® CC 3 L, CC 32 L, Mx® 323, Parmetol® 
A 23, DF 2, DF 8, DF 35, K 49, K 50, Pi-
ror® P 09). In diesen Produkten liegt die 
Konzentration von MCI/MI bei ,5–3,5% 
(. Tabelle 3).

MCI/MI ist ein Biozid mit bakterizi-
der (MCI-) und fungizider (MI-) Wir-
kung. Die Einsatzkonzentration liegt zwi-
schen 5 ppm (0,0005%) (Papierherstel-
lung) und 30 ppm (0,003%, wässrige Far-
ben). Für Kosmetika gilt derzeit EG-weit 
eine zulässige Höchstkonzentration von 
0,005% (5 ppm). Bei „leave-on-Produk-
ten“ soll die Konzentration, wenn es dort 
überhaupt eingesetzt wird, noch niedri-
ger liegen. Seit 997 besteht Deklarations-
pflicht. Auf Haushaltsreinigern und ähn-
lichen Produkten steht in der Regel nur 
der Hinweis „enthält Konservierungsmit-
tel“. Nach der Gefahrstoffverordnung (Ge-
StoffV) wird MCI/MI ab einer Konzent-
ration von 5 ppm mit R 43 (sensibilisie-
rend durch Hautkontakt) eingestuft, Zu-
bereitungen müssen entsprechend gekenn-
zeichnet sein, wenn sie 5 ppm enthalten 
und das Sicherheitsdatenblatt muss diese 
Hinweise enthalten.

Berufliche Exposition: Betroffene Be-
rufsgruppen sind Maler, Lackierer, Schlos-
ser und metallverarbeitende Berufe, so-
fern Kontakt zu MCI/MI besteht, z. B. in 
wassergemischten Kühlschmierstoffen 
und in der Druckindustrie. Es ist davon 
auszugehen, dass in Betrieben Arbeitsflüs-

sigkeiten z. B. Kühlschmierstoffe „in eige-
ner Regie“ nachkonserviert werden, um 
die Haltbarkeit zu verlängern. Sensibilisie-
rungen von Beschäftigten nach akziden-
tiellem Hautkontakt zu hohen MCI/MI-
Stammlösungen sind publiziert. Seit 994 
wurde eine Reihe gut dokumentierter Fäl-
le einer aerogenen Kontaktdermatitis – ins-
besondere ausgelöst durch MCI/MI-halti-
ge Wandfarben – publiziert. Mit einer Ab-
gabe von Isothiazolonen in klinisch rele-
vanten Konzentrationen in die Raumluft 
kann noch bis zu einem halben Jahr nach 
einer Renovierung gerechnet werden.

Die Induktionsschwelle für eine Sensi-
bilisierung gegen MCI/MI liegt zwischen 
0 und 20 ppm. Während MCI/MI-Aller-
giker sowohl auf MCI als auch (seltener) 
auf MI reagieren, sind Kreuzreaktionen 
zwischen MCI/MI und Octylisothiazoli-
non oder MCI/MI und Benzisothiazoli-
non praktisch nicht beobachtet worden. 
Auf Abbauprodukte von MCI/MI wur-
den keine allergischen Reaktionen nach-
gewiesen.

E Auswirkung einer Allergie: gering-  
bis mittelgradig, in begründeten  
Einzelfällen schwerwiegend

Folgende Berufsfelder sind aufgrund der 
häufigen Anwendung von MCI/MI ent-
sprechend Sensibilisierten derzeitig ver-
schlossen:

F Maler, Lackierer,
F Schlosser und metallverarbeitende Be-

rufe, sofern Kontakt zu MCI/MI be-
steht, z. B. in wassergemischten Kühl-
schmierstoffen und

F Berufe in der Druckindustrie.

Ein hoher Sensibilisierungsgrad kann zu 
einer höheren Einschränkung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt führen und ei-
ne mittelgradige Auswirkung begründen. 
Da MCI/MI u. a. auch in Klebern, Wach-
sen, Leder, Textilien, Holzschutzmitteln, 
Latexemulsionen, Radiographieflüssigkei-
ten, Pestiziden, bei der Papierherstellung 
(als Papierschleimbekämpfungsmittel) so-
wie in (geschlossenen) Kühlwasserkreis-
läufen eingesetzt wird, und die Konzent-
ration von MCI/MI in industriellen Pro-
dukten in der Regel zwischen 5 ppm und 
55 ppm, also höher als in kosmetischen 
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Produkten, liegt, führt ein hoher Sensibi-
lisierungsgrad zu einer weiteren Einen-
gung des Spektrums möglicher Berufsfel-
der. Konzentrationsschwellenbestimmun-
gen ergaben, dass bis zu einer Konzentra-
tion von 5–7 ppm im okklusiven Epikutan-
test noch Reaktionen bei CMI/MI-Sensibi-
lisierten nachgewiesen werden.

Bei einem sehr hohen Sensibilisierungs-
grad mit aerogenem Kontaktekzem kann 
eine Reihe von weiteren Berufen verschlos-
sen sein (Baugewerbe, Elektriker, Innen-
raumausstatter etc.) und eine schwerwie-
gende Auswirkung begründen.

p-Phenylendiamin

Para-Phenylendiamin zählt zu den para-
substituierten Aminoverbindungen. Be-
rufsdermatologisch bedeutsam ist, dass 
verschiedenste Kreuzreaktionen zu Ver-
bindungen mit ähnlicher Struktur mög-
lich sind. Dies kann einerseits mit dem 
Grad der Sensibilisierung und anderer-
seits mit der Spezifität der beteiligten T-

Zellen zusammenhängen. Die Bandbreite 
der möglichen Kreuzreaktionen ist daher 
groß und immer individuell zu untersu-
chen und zu beurteilen (. Tabelle 4).

Berufliche Exposition: Das Allergen 
kommt in der Berufswelt vor allem in Oxi-
dationshaarfärbemitteln vor und zählt da-
her im Friseurhandwerk zu den häufigen 
Auslösern eines allergischen Kontaktek-
zems. Hier finden sich neben isolierten 
Sensibilisierungen gegen p-Phenylendia-
min typischerweise Kreuzreaktionen zu 
p-Toluylendiamin, einer weiteren häufi-
gen Oxidationshaarfarbe. Auch zu p-Ami-
nophenol, p-Aminodiphenylamin und o-
Nitro-p-phenylendiamin wurden in die-
sem Zusammenhang Kreuzreaktionen be-
obachtet. Neben immunologischen Kreuz-
reaktionen können jedoch auch unabhän-
gige Sensibilisierungen bei zeitgleicher Ex-
position zu diesen Allergenen vorliegen.

Weitere Einsatzgebiete sind Farbstoff-
zubereitungen zur Pelz- und Lederfär-
bung, spezielle Fotokopiersysteme sowie 
Stempel- und Druckfarben genannt. Als 

Ausgangs- und Zwischenprodukt für die 
Herstellung von Textilfarbstoffen und ei-
nigen Medikamenten sollen weitere Kon-
taktmöglichkeiten bestehen. Bei deutli-
chem Sensibilisierungsgrad werden oft 
auch Reaktionen gegen Azo- und Anilin-
farbstoffe beobachtet, die in der Textilfär-
bung zumindest noch im Ausland einge-
setzt werden und daher über Importware 
in die verarbeitende und verkaufende Tex-
tilbranche gelangen.

Obwohl eine Reihe von p-Aminover-
bindungen in schwarzem Gummi kli-
nisch relevante Allergene darstellen und 
den intensiven Umgang mit technischen 
Gummiwaren in der Industrie zum Prob-
lem werden lassen, ist die Kreuzreaktion 
dieser Substanzen zu p-Phenylendiamin 
umstritten.

Eine weiterhin häufig kreuzreagieren-
de Substanz ist p-Aminoazobenzol, das 
neben der Verwendung in der Textilfär-
bung auch in technischen Schmierfetten 
vermutet wird. Daten zur tatsächlichen Ex-
position und Gefährdung im Bereich der 
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Tabelle 5

Beurteilung von Gummiinhaltsstoffen

 Allergen  Verbreitung Hinweise zur Bewertung Bemerkung

Thiurame Geringgradig,  
in begründeten 
Einzelfällen  
mittelgradig

•  Geringgradige Auswirkung wegen der vielfältigen 
Ersatzmöglichkeiten in den meisten Expositionsbe-
reichen und der Tendenz, auf Thiurame in Gummi-
schutzhandschuhen zu verzichten

•  Mittelgradige Auswirkung bei hochgradiger  
Sensibilisierung (z. B. Reaktion auf kleinste Men-
gen in Bekleidungsgummi oder in Gummiartikeln)  
(zu begründende Einzelfällen)

•  Sensibilisierungen gegen Thiurame sind nicht sel-
ten mit positiven Epikutantestreaktionen gegen Di-
thiocarbamate kombiniert. Ob das Kreuzreaktionen 
durch eine chemische Strukturverwandtschaft bei-
der Stoffklassen oder Koppelungsreaktionen durch 
die Expositions-bündelung in Gummiprodukten 
sind, konnte bislang nicht abschließend geklärt  
werden

Mercaptoben-
zothiazole

Geringgradig,  
in begründeten 
Einzelfällen  
mittelgradig

•  Geringgradige Auswirkung bei Allergien gegen-
über MBT

•  Bei hochgradiger Sensibilisierung in begründeten 
Einzelfällen

•  Bei der Testung sollte sowohl der Mercapto-Mix als 
auch MBT getestet werden, da der Mix etwa 30% 
der Fälle mit MBT-Allergien nicht aufdeckt; anderer-
seits reagieren ein Teil der Fälle gegen den Mix, die 
gegen MBT negative Reaktionen gezeigt haben

Dithio-
carbamate

Geringgradig, in 
begründeten Ein-
zelfällen  
mittelgradig

•  Geringgradige Auswirkung bei isolierte Sensibili-
sierung gegen Dithiocarbamate

•  Bei sehr ausgeprägtem Sensibilisierungsgrad mit 
Relevanz für gelegentliche Kontakte mit allergen-
haltigen Gummiprodukten in begründeten  
Einzelfällen

•  Obwohl Dithiocarbamate in fast allen Schutzhand-
schuhen vorkommen, kann eine Gefährdung in der 
Mehrzahl der Arbeitsbereiche durch Auswahl von 
Dithiocarbamat-freien Handschuhen vermieden 
werden

N -Isopropyl- 
N‘-phenyl-  
p -phenylen-
diamin (IPPD)

Geringgradig,  
in begründeten 
Einzelfällen  
mittelgradig

•  Geringgradige Auswirkung bei Vorliegen einer  
a) isolierten IPPD-Sensibilisierung wie auch  
b) Sensibilisierung gegen IPPD und CPPD und/ 
oder DPPD

•  Mittelgradig bei Kreuzreaktionen zwischen IPPD 
und anderen in Parastellung substituierten  
Aromaten

•  Aufgrund seiner chemischen Struktur zählt IPPD  
zu den in Parastellung substituierten Aromaten  
(„Parastoffe“). Selten sind allerdings Kreuzallergien 
mit p -Phenylendiamin zu beobachten

Tabelle 6

Beurteilung von Duftstoffen, Kompositen und Neomycinsulfat

Allergen  Verbreitung Hinweise zur Bewertung Bemerkung

Duftstoffe Geringgradig,  
in begründeten 
Einzelfällen  
mittelgradig

•  Geringgradig bei Sensibilisierung gegenüber ei-
nem einzelnen Duftstoff als auch gegenüber meh-
reren Duftstoffen

•  Bei multiplen Duftstoff-Sensibilisierungen bzw.  
klinisch hochgradiger Sensibilisierung kann auch 
„mittelgradig“ resultieren. Dies ist eigens zu  
begründen

•  In der Beurteilung positiver Reaktionen gegen-
über dem Duftstoff-Mix ist insbesondere zu 
berücksichtigen, dass einfach-positive Reaktionen 
häufig falsch-positiv sind. Notwendig ist daher die 
Aufschlüsselung des Duftstoff-Mixes in seine Ein-
zelkomponenten sowie weitere ergänzende Testun-
gen standardisierter Duftstofftestsubstanzen

Kompositen Gering- bis  
mittelgradig,  
in begründeten 
Einzelfällen 
schwerwiegend

•  Geringgradig: bei einer lokalisierten Kontaktreak-
tion auf definierte Kompositen

•  Mittelgradig: bei aerogenen Kontaktekzemen,  
die nach intensiver und längerfristiger Exposition 
auftreten

•  Schwerwiegend bei Auftreten von aerogenen  
Kontaktekzemen bereits bei kürzeren Aufenthal-
ten im Freien bzw. in Bereichen, in denen kein über-
durchschnittliches Vorkommen von Kompositen zu 
erwarten ist

•  Bei klinischem Verdacht auf Kompositen-Dermatitis 
und negativen Testergebnissen auf Sesquiterpen-
lactone-Mix und Kompositen-Mix wird die Testung 
weiterer Kompositen-Extrakte empfohlen

Neomycin-
sulfat

Geringgradig •  Neomycinsulfat ist als Berufssubstanz nur sehr ge-
ring verbreitet (med. Berufe). Die meisten  
Sensibilisierungen sind nicht beruflich erworben

•  Der direkte Hautkontakt mit Neomycinsulfat  
kann gemieden werden (Austausch der Substanz, 
organisatorische Maßnahmen, Tragen geeigneter 
Schutzhandschuhe)
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Metallindustrie fehlen allerdings in der Li-
teratur.

Bei sehr ausgeprägtem Sensibilisie-
rungsgrad mit vielfältigsten Kreuzreak-
tionen werden gelegentlich auch Reaktio-
nen gegen Benzocain gefunden, die somit 
beim Einsatz von topischen Lokalanästhe-
tika Probleme bereiten können. Eigenstän-
dige Einschränkungen der Arbeitsmög-
lichkeiten ergeben sich hierdurch nicht, 
der Nachweis einer entsprechenden Sensi-
bilisierung kann jedoch auf weitere Kreuz-
reaktionen gegen beruflich relevante Ver-
bindungen hinweisen und sollte Anlass 
zur sorgfältigen Austestung sein.

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig bis mittelgradig,  
in begründeten Einzelfällen  
schwerwiegend

Bei Sensibilisierungen gegen p-Phenylen-
diamin sollte stets die individuelle Situati-
on des Patienten betrachtet werden, da kei-
neswegs eine generelle Unverträglichkeit 
gegen Para-Stoffe vorliegen muss. Die oft 
geäußerte Ansicht, dass eine Allergie ge-
gen p-Phenylendiamin als Indikator für 
eine Gruppenallergie gegen Para-Stoffe 
anzusehen ist und hierdurch ein weites 
Feld an Beschäftigungsmöglichkeiten ver-
schlossen sei, ist daher eine Verallgemeine-
rung und muss am Einzelfall konkret be-
legt werden.

Geringgradige Auswirkung bei isolierter 
Sensibilisierung gegen p-Phenylendiamin, 
da die Gefährdungen sich auf die oben ge-
nannten Berufsfelder beschränken.

Mittelgradige Auswirkung bei Nachweis 
von typischen Kreuzreaktionen gegen die 
genannten Oxidationshaarfärbemittel 
und/oder nachweisbaren, aber nicht si-
cher klinisch relevanten Reaktionen ge-
gen Azo- oder Anilinfarbstoffen. Dies be-
gründet sich aus dem höheren Sensibilisie-
rungsgrad und der steigenden Gefahr kli-
nisch relevanter Kreuzreaktionen, insbe-
sondere zu Textilfarben.

Schwerwiegende Auswirkung in be-
gründeten Einzelfällen: Für die MdE-Be-
wertung eines ausgeprägten Sensibilisie-
rungsgrads ist vor allem die klinische Rele-
vanz der Sensibilisierungen entscheidend. 
Wenn Patienten eine Vielzahl von Kreuzre-
aktionen aufweisen und außerhalb des auf-
gegebenen Berufs bereits durch den Kon-

takt zu geringen Mengen von p-Aminover-
bindungen, z. B. in Leder, Schwarzgummi 
oder Resten von Azo-/Anilinfarbstoffen in 
Textilien Rezidive eines allergischen Kon-
taktekzems entwickelt haben oder nach-
vollziehbar mit hoher Wahrscheinlichkeit 
entwickeln werden, so ist dies mit schwer-
wiegenden Auswirkungen der Allergie an-
gemessen bewertet. In diesen Fällen kann 
es in den verschiedensten Berufen durch 
Allergenkontakte, die für die große Mehr-
zahl der Sensibilisierten kein Problem dar-
stellen würden, zu Rezidiven eines allergi-
schen Kontaktekzems kommen.

Kolophonium

Kolophonium ist ein Naturprodukt aus 
dem Harz von Koniferen (insbesondere 
Pinienarten; . Tabelle 4). Es wird durch 
Lebendharzung der Bäume (Balsamharz, 
gum rosin), Stubbenextraktion (Wurzel-
harz, „wood rosin“) gewonnen. Etwa 90% 
der über 00 verschiedenen Bestandtei-
le sind Harzsäuren (Abietinsäure, Lävo-
pimarsäure, Maleopimarsäure u. a.) und 
0% neutrale Anteile (Terpenalkohole, 
Fettsäureester u. a.). Unter Luftsauerstoffe-
inwirkung bilden sich Oxidationsproduk-
te. Bei der Zellstoffherstellung (Sulfatver-
fahren) fällt sog. Tallöl, welches gleiche Al-
lergene wie Kolophonium enthält, als Ne-
benprodukt an. Eine Vielzahl von Modifi-
kationen des Kolophoniums werden z. B. 
durch Veresterung, Hydrierung und ande-
re Verfahren hergestellt und technisch ver-
wendet. Im Verhältnis zu der sehr weiten 
Verbreitung des Kolophoniums sind beruf-
liche allergische Kontaktekzeme jedoch 
nicht so häufig und außerberufliche Kon-
taktmöglichkeiten ebenso bedeutsam.

Berufliche Exposition: Natürliches Kolo-
phonium und seine Modifikationen wer-
den verbreitet in Klebstoffen in der Indust-
rie und im Privatbereich z. B. in Wund-
pflastern, in Farben, Lacken und Drucker-
schwärze, in Gummisorten, in Kosme-
tika, in Kaugummi, Enthaarungswach-
sen, Baumwachsen und zahntechnischen 
Wachsen sowie als Gleithemmer (z. B. als 
Geigenharz, beim Sport und beim Tan-
zen) verwendet. Es wird als Flussmittel 
beim Weichlöten eingesetzt. Kolophoni-
um ist in Nadelhölzern und Produkten da-
raus (Möbel, Spanplatten, Papier und Pap-
pen) enthalten. Tallöl bzw. Tallöl-Destilla-

te und Harzsäuren finden in Kühlschmier-
stoffen Verwendung.

BK-Fällen durch die oben genannten 
Naturharze wurden in den folgenden Be-
rufsgruppen registriert: Chemiebetriebs-
werker, Kunststoffarbeiter, Buchbinder, 
Drucker/Druckerhelfer, Former und 
Formgießer, Löter, spanabhebende Metall-
bearbeiter, Schlosser, Elektroinstallateu-
re/Montierer, Tischler und andere Holz-
berufe, Maler, Friseure, Gesundheitsbe-
rufe. Für einige dieser Berufe lassen sich 
jedoch nur vereinzelt relevante Expositio-
nen finden, so dass auch eine außerberuf-
liche Verursachung berücksichtigt werden 
muss und nicht das gesamte Berufsfeld ver-
schlossen ist (Chemiebetriebswerker, Fri-
seure, Gesundheitsberufe).

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig bis mittelgradig, 
 in begründeten Einzelfällen  
schwerwiegend

Durch eine Kolophoniumallergie ergibt 
sich eine geringe bis mittelgradige Auswir-
kung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Geringgradig: bei einer isolierten Sen-
sibilisierung gegen ein modifiziertes 
Harz ohne Gruppenreaktion und mit be-
schränkten Einsatz.

Mittelgradig: Obgleich die Sensibilisie-
rungsraten in den einzelnen Exponierten-
kollektiven nicht sehr hoch sind, müssen 
bei nachgewiesener Kolophoniumaller-
gie die Arbeitsplätze Löter (Weichlöten), 
Holzbearbeiter (Tischler, Zimmerer, Säge-
werksarbeiter), Forstarbeiter, Papierher-
steller aus Holzschliff überwiegend und 
Tätigkeiten als Elektomontierer, Elektroin-
stallateur, Metallbearbeiter mit Umgang 
mit wassergemischten Kühlschmierstof-
fen, Gärtner, Landschaftspfleger, Floris-
ten, Maler, Lackierer, Drucker zum Teil 
als verschlossen betrachtet werden. Künst-
lerische Berufe wie Streichinstrumentalist 
oder Tänzer können ebenfalls verschlos-
sen sein. Es ist immer zu prüfen, ob kolo-
phoniumfreie Ersatzprodukte eingesetzt 
und dadurch Tätigkeitswechsel vermie-
den werden können (Abgrenzung gering- 
und mittelgradig).

Schwerwiegend: Wenn die Auslöse-
schwelle für die Allergie so niedrig ist, 
dass auch der Kontakt mit üblichen Papier-
sorten (Zeitungspapier, Pappen, Schreibpa-
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pier, Recyclingpapier) Kontaktekzem aus-
löst, wobei diese offenbar seltenen Fälle 
durch eine gezielte Verlaufsbeobachtung 
und ggf. Testung mit Papierextrakten ab-
geklärt werden müssen, da auch Bürotä-
tigkeiten überwiegend entfallen. In diesen 
Fällen wird das Kontaktekzem wahrschein-
lich nicht dauerhaft abheilen und die MdE 
dadurch ggf. noch höher ausfallen.

Gummi-Inhaltsstoffe

Thiurame
Thiurame werden als Vulkanisationsbe-
schleuniger bei der Herstellung von Gum-
miprodukten aus Natur- und Synthesekau-
tschuk eingesetzt (. Tabelle 5). Sie kön-
nen mit anderen Vulkanisationsbeschleu-
nigern, z. B. Dithiocarbamaten oder Mer-
captobenzothiazol-Derivaten, kombiniert 
werden.

Thiurame werden außerdem als Biozi-
de in der Landwirtschaft und Pflanzenpro-
duktion (Fungizide, Repellents und Wild-
schadenverhütungsmittel) verwendet und 
sind dafür nach der neuen Pflanzenschutz-
mittel-Verordnung weiterhin zugelassen. 
Tetraethylthiuramdisulfid (TETD, Disulfi-
ram) wird auch als Medikament (z. B. An-
tabus®) zur Alkoholentwöhnung und als 
Chelatbildner bei Nickelintoxikationen an-
gewandt. Thiurame zeigen die höchsten 
Sensibilisierungsraten von den Gummi-
hilfsstoffen. In der Regel wird mit einem 
Thiuram-Mix getestet, der 4 Thiurame ent-
hält, wobei der Mix als ausreichend sensi-
tiv für den Nachweis einer Thiuramaller-
gie eingeschätzt wird.

Berufliche Exposition: Alle Berufe, in 
denen regelmäßig Schutzhandschuhe ge-
tragen werden (Gummihersteller/Vulka-
niseur, Arzt/Zahnarzt, Krankenpfleger/
Arzthelfer, Maurer/Bauarbeiter, Metallver-
former, Textilhersteller/-verarbeiter, Reini-
ger, Altenpfleger haben ein signifikant er-
höhtes Risiko für eine Thiuramallergie).

Es ist jedoch zu beachten, dass Sensi-
bilisierungen gegen Thiurame nicht sel-
ten mit positiven Epikutantestreaktionen 
gegen Dithiocarbamate kombiniert sind. 
Ob das Kreuzreaktionen durch eine che-
mische Strukturverwandtschaft beider 
Stoffklassen oder Koppelungsreaktionen 
durch die Expositionsbündelung in Gum-
miprodukten sind, konnte bislang nicht 
abschließend geklärt werden. Bei starken 

Testreaktionen auf Thiurame sollen posi-
tive Tests auf Dithiocarbamate häufiger 
sein. Insofern ist der Austausch von Thi-
uramen durch Dithiocarbamate oft nicht 
zielführend.

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig, in begründeten  
Einzelfällen mittelgradig

Geringgradig: Wegen der vielfältigen Er-
satzmöglichkeiten in den meisten Exposi-
tionsbereichen und der Tendenz, auf Thi-
urame in Gummischutzhandschuhen zu 
verzichten, ist die Auswirkung der Aller-
gie in der Regel geringgradig. Tätigkeiten 
als Gummihersteller und -verarbeiter mit 
Thiuramkontakt sind verschlossen, eben-
so Tätigkeiten in Industriebereichen, bei 
denen der Kontakt mit Gummiformarti-
keln nicht vermieden werden kann (Mon-
tagearbeiten, Kontakt mit Bereifungen, 
Dichtungen, Schläuchen usw.).

Medizinische und pflegerische Berufe 
und andere Tätigkeiten, bei denen eine Ge-
fährdung durch Schutzhandschuhe mög-
lich ist (Baugewerbe, Friseure, Reinigungs-
kräfte), sind nicht verschlossen, da ausrei-
chend thiuramfreie Schutzhandschuhe im 
Angebot sind. Die Ersatzhandschuhe soll-
te möglichst auch keine Dithiocarbamate 
enthalten.

Tätigkeiten in der Pflanzenschutzmittel-
produktion, Pflanzenzucht, Floristik und 
Landwirtschaft sind zum Teil verschlos-
sen, wenn Fungizide auf Thiurambasis 
nicht gemieden werden können.

Mittelgradig: Bei einer hochgradigen 
Sensibilisierung (z. B. Reaktion auf kleins-
te Mengen in Bekleidungsgummi oder in 
Gummiartikeln).

Mercaptobenzothiazole
Mercaptobenzothiazol und dessen Deriva-
te (hier als MBT zusammengefasst) wer-
den als Einheit betrachtet, da eine entspre-
chende Allergie sich in der Regel auf die 
Gesamtgruppe erstreckt. MBT finden An-
wendung als Vulkanisationsbeschleuniger, 
als Korrosionsschutzmittel, als Flotations-
mittel und als Fungizid. Als mögliche All-
ergenquellen sind in Betracht zu ziehen: 
(synthetische) Gummiprodukte, Kleber, 
Gefrierschutzmittel, Kühlschmiermittel, 
Fungizide, Bakterizide, Farben und foto-
graphische Filme.

Berufliche Exposition: Lederverarbei-
ter, Bauberufe (z.B. Fliesen- und Fußbo-
denleger), Gesundheitsdienst. Die Sensi-
bilisierungen der Beschäftigen im Bauge-
werbe und im Gesundheitsdienst sind im 
Wesentlichen auf Allergien gegen Schutz-
handschuhe (s. Allergenliste der GISBAU 
unter http://www.gisbau.de) zurückzufüh-
ren. Da genügend Schutzhandschuhe oh-
ne MBT zur Verfügung stehen, sind die-
se Berufsfelder nicht verschlossen. Einem 
Sensibilisierten müssen die geeigneten 
Handschuhe zur Verfügung gestellt wer-
den.

Nicht meidbar ist die Exposition in der 
Schuh- und in der Gummi-Industrie, be-
sonders bei der Herstellung und dem Um-
gang mit Reifen und Gummi-Formarti-
keln. Arbeitsplätze in diesen Bereichen 
sind als verschlossen zu betrachten. Als 
teilweise verschlossen können Arbeitsplät-
ze in der Metallindustrie mit Kontakt zu 
Kühlschmierstoffen angesehen werden.

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig, in begründeten  
Einzelfällen mittelgradig

Bei Allergien gegenüber MBT ist in der Re-
gel eine geringgradige Auswirkung einer 
Allergie anzunehmen. Bei hochgradiger 
Sensibilisierung kann eine mittelgradige 
Auswirkung angenommen werden, sollte 
aber eigens begründet werden.

Dithiocarbamate
Zink-diethyldithiocarbamat gilt als wich-
tigstes Allergen aus der Gruppe der Dithio-
carbamate. Diese Substanzen werden ne-
ben Thiuramen und Mercaptobenzothia-
zol-Derivaten als Vulkanisationsbeschleu-
niger bei der Produktion von Latexgummi 
und anderen Elastomeren verwendet. Es 
wird unterschieden zwischen wasserlösli-
chen Natrium-dithiocarbamaten und was-
serunlöslichen Zink-dithiocarbamaten. 
Aus dieser Gruppe von Substanzen wer-
den insbesondere Zink-diethyldithiocar-
bamat, Zink-dibutyldithiocarbamat, Zink-
dimethyldithiocarbamat und Zink-dipen-
tamethylendithiocabamat als klinisch-re-
levante Kontaktallergene in Elastomeren 
beschrieben.

Berufliche Exposition: Arbeitsplätze im 
Bereich der Gummiherstellung und -verar-
beitung, der Montage von gummihaltigen 
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Werkstücken sowie von Kabelisolierungen, 
Dichtungen und Hydraulikschläuchen, 
wenn diese einen relevanten Kontakt zu 
Dithiocarbamaten einschließen. Mit ei-
nem Vorkommen von Dithiocarbamaten 
und damit Zink-diethyldithiocarbamat ist 
vor allem in Schutzhandschuhen aus Latex 
und anderen Elastomeren zu rechnen. Ob-
wohl die Bedeutung anderer Accelerato-
ren, wie Thiuramen und Mercaptobenzo-
thiazol-Derivaten, in Industriegummipro-
dukten in der Literatur betont wird, kann 
ein Vorkommen von Dithiocarbamaten 
nicht ausgeschlossen werden. Mit einem 
relevanten Vorkommen des Allergens ist 
in medizinischen Artikeln aus Elastome-
ren sowie Gummiartikeln des privaten 
Umfelds (Kondome, Gummistiefel, Klei-
dungsbestandteile) zu rechnen. Intensi-
ver Hautkontakt ist vor allem bei Gummi-
handschuhen und Gummibestandteilen 
in der Kleidung gegeben.

Dithiocarbamate werden weiterhin 
auch als Fungizide eingesetzt [hierzu zäh-
len Zink-dimethyldithiocarbamat (Zi-
ram), Zink-ethylen-bis-dithiocarbamat 
(Zineb) und Maneb (Manganethylen-bis-
dithiocarbamat)]. Dadurch können land-
wirtschaftliche Berufe und Berufe im Be-
reich des Gartenbaus, der Herstellung 
und Verarbeitung von Pflanzenschutzmit-
teln sowie der Schädlingsbekämpfung ver-
schlossen sein.

Obwohl Dithiocarbamate in fast allen 
Schutzhandschuhen vorkommen, kann 
eine Gefährdung in der Mehrzahl der Ar-
beitsbereiche durch Auswahl von Dithio-
carbamat-freien Handschuhe vermieden 
werden, so dass hierdurch die Arbeits-
möglichkeiten auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt nicht wesentlich eingeschränkt 
sind.

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig, in begründeten  
Einzelfällen mittelgradig

Geringgradig: In Anbetracht der schwer-
punktmäßigen Verwendung des Aller-
gens in Schutzhandschuhen und der Mög-
lichkeiten zur Allergenmeidung ist eine 
isolierte Sensibilisierung gegen Dithiocar-
bamate mit geringgradigen Auswirkun-
gen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
zu bewerten. Bei sehr ausgeprägtem Sensi-
bilisierungsgrad mit Relevanz für gelegent-

liche Kontakte mit allergenhaltigen Gum-
miprodukten ergeben sich mittelgradige 
Auswirkungen. Diese sind gesondert zu 
begründen.

N -Isopropyl- N‘ -phenyl- p  
-phenylendiamin (IPPD)
N -Isopropyl- N‘ -phenyl- p -phenylen-
diamin (IPPD) gehört zu den Gummizu-
satzstoffen und wird als Antioxidations- 
und Antiozonmittel bei statisch und dy-
namisch hochbeanspruchten Vulkanisa-
tionsprodukten von Natur- oder Synthe-
sekautschuk, überwiegend im industriel-
len Bereich, verwendet. Das „Alterungs-“ 
bzw. „Verwitterungsschutzmittel“ konzent-
riert sich vor allem an der Außenseite des 
Gummiproduktes und verhindert den oxi-
dativen Abbau der dem Kautschuk zuge-
setzten Verbindungen, d. h. eine Rissbil-
dung im Gummi. Zudem verleiht IPPD 
dem Gummiprodukt einen grauen bzw. 
schwärzlichen Farbton („Schwarzgum-
mi“). IPPD ist als ein relevanter allergieaus-
lösender Gummizusatzstoff in Schwarz-
gummi in technischen Produkten (insbe-
sondere bei Fertigungsberufen) zu finden. 
Eine positive Epikutantestreaktion sollte 
zunächst an eine berufliche Verursachung 
denken lassen.

Berufliche Exposition: Bei Gummiher-
stellern und -verarbeitern sowie der Vulka-
niseuren, mit ihren vornehmlich betroffe-
nen Berufsklassen der Reifenmacher und 
Reifenvulkaniseure und in alle Tätigkeits-
felder des Kraftfahrzeug-Handwerks, die 
mit technischen schwarzen bzw. dunklen 
Gummiprodukten in Kontakt kommen. 
IPPD kommt in verschiedenen, hochbean-
spruchbaren Elastomer-Produkten („hea-
vy duty rubber“) wie Reifen, Matten und 
Formteilen in Kraftfahrzeugen, Förder-
bändern, Kabelummantelungen, Schläu-
chen, Gummidichtungen und -isolierun-
gen, Rohrmuffen sowie Gummiteilen von 
Melkmaschinen vor.

IPPD kann zusätzlich in persönlicher 
Schutzausrüstung (Taucheranzüge, Tau-
chermasken und -brillen, Schutzanzüge 
und -brillen, Atemschutzmasken, Hand-
schuhe, Stiefel u. a.) vorkommen, wobei 
hier das Kontaktallergen meistens aus-
tauschbar ist. Jedoch kein Anhalt für den 
Einsatz von IPPD in Schutzbekleidung 
deutscher Herstellung (s. auch im Inter-
net unter http://www.gisbau.de).

Daher wurden berufsbedingte Kontakt-
allergien auf IPPD aus der Metallindustrie, 
Landwirtschaft, dem Baugewerbe, indust-
riellen Transport- und Instandsetzungs-
wesen sowie insbesondere bei Fertigungs-
berufen (Hautkontakt mit Schwarzgum-
miprodukten, wie z. B. Werkzeuggriffen, 
Schläuchen und Reifen) berichtet.

Außerberufliche Expositionsmöglich-
keiten wurden beispielsweise durch Squash-
bälle, Motorradgriffe, Uhrbänder, Armbän-
der, Augenwimpernformer, Brillenketten, 
Fingerlinge sowie orthopädische Stützver-
bände und -korsetts beschrieben.

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig, in begründeten  
Einzelfällen mittelgradig

Geringgradig bei Vorliegen einer
F isolierten IPPD-Sensibilisierung wie 

auch
F Sensibilisierung gegen IPPD und 

CPPD und/oder DPPD.

Da die drei Kontaktallergene häufig un-
tereinander gruppenallergisch reagieren, 
zwingt bereits eine bestehende IPPD-Al-
lergie zur Meidung der gesamten Stoff-
klasse. Allerdings sind durch die drei „Al-
terungsschutzmittel“ letztendlich die glei-
chen oben genannten Berufsbereiche, wie 
schon bei einer isolierten IPPD-Sensibili-
sierung, betroffen.

Mittelgradig bei Kreuzreaktionen zwi-
schen IPPD und anderen in Parastellung 
substituierten Aromaten. Dies begründet 
sich mit dem höheren Sensibilisierungs-
umfang als bei einer alleinigen Sensibi-
lisierung gegen IPPD sowie CPPD und/
oder DPPD. Wenn ein ausgeprägter Sensi-
bilisierungsgrad angenommen wird, emp-
fiehlt sich ein Vorgehen wie bei p-Pheny-
lendiamin.

Duftstoffe

Duftstoffe sind ubiquitär verbreitet (. Ta-
belle 6). Die Duftstoffe werden unterteilt 
in synthetische und natürliche, wobei letz-
tere als Balsame sowie Extrakte („concre-
te“ und „absolue“) pflanzlichen Ursprungs 
bzw. als essentielle bzw. volatile Öle pflanz-
lichen, tierischen oder fossilen Ursprungs 
sind. Als Screening wird der Duftstoff-
Mix (enthält in je %-iger Konzentration 
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α-Amylzimtaldehyd, Hydroxycitronellal, 
Zimtalkohol, Zimtaldehyd, Eugenol, Isoeu-
genol, Geraniol und Eichenmoos absolue) 
in der Epikutantestung eingesetzt, mit 
dem etwa 70–80% aller Duftstoffsensibili-
sierungen aufgedeckt werden können. Die 
Diagnostik einer Duftstoffsensibilisierung 
wird nicht nur durch die Vielzahl mögli-
cher relevanter Duftstoffe erschwert (so 
kann eine Parfümkomposition aus über 
300 verschiedenen Duftstoffen bestehen), 
sondern auch durch hierbei nicht selten 
beobachtete allergologische Phänomene 
im Sinne angenommener falsch-positiver 
bzw. falsch-negativer Reaktionen.

Berufliche Exposition: berufsbedingte 
allergische Kontaktekzeme durch Duft-
stoffe sind selten und ungewöhnlich, ka-
suistisch aber in vielen Berufsgruppen be-
schrieben. Als besonders exponiert sind 
die Tätigkeitsfelder Masseur/Physiothe-
rapeut, Altenpflege, ambulante Kranken-
pflege, Friseurhandwerk, Kosmetikher-
stellung/Kosmetikindustrie, Kosmetiker 
und Kosmetikverkäufer sowie der Bereich 
der Aromatherapie anzusehen. In der Nah-
rungsmittelherstellung und -verarbeitung 
bzw. in der Zahnheilkunde sind Expositio-
nen gegenüber bestimmten Duftstoffen 
und Aromen gegeben sein (Bäcker- und 
Konditoren: als Aromastoffe eingesetzten 
Duftstoffe Eugenol, Isoeugenol, Zimtalde-
hyd, Vanillin, Geraniol, Zimtaldehyd u. 
a., Zahnheilkunde: Eugenol gemischt mit 
Zinkoxyd).

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig, in begründeten  
Einzelfällen mittelgradig

Grundlage der Einschätzung der MdE bei 
berufsbedingter Typ-IV-Sensibilisierung 
gegenüber Duftstoffen kann nicht die po-
sitive Reaktion gegenüber dem Duftstoff-
Mix allein sein. In der Beurteilung positi-
ver Reaktionen gegenüber dem Duftstoff-
Mix ist insbesondere zu berücksichtigen, 
dass einfach-positive Reaktionen häufig 
falsch-positiv sind. Zu fordern ist im Hin-
blick auf die versicherungsrechtliche Wer-
tung die weitere Aufschlüsselung des Duft-
stoff-Mixes in seine Einzelkomponenten 
im Rahmen der Testung sowie weitere er-
gänzende Testungen standardisierter Duft-
stoff-Testsubstanzen, d. h. z. B. im Rah-
men der Epikutantestung der DKG-Riech-
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stoffreihe. In einzelnen Fällen kann eine 
gezielte Überprüfung mit Berufssubstan-
zen, z. B. mittels des Repeated-Open-App-
lication-Tests (ROAT), sinnvoll sein.

Hierbei begründet aufgrund der rele-
vanten Verbreitung auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt sowohl die Sensibilisierung 
gegenüber einem einzelnen Duftstoff als 
auch gegenüber mehreren Duftstoffen die 
Einschätzung „geringgradig“.

Bei multiplen Duftstoff-Sensibilisierun-
gen bzw. klinisch hochgradiger Sensibili-
sierung gegenüber einem einzelnen Duft-
stoff kann auch die Beurteilung „mittelgra-
diger“ Auswirkungen der Allergie resultie-
ren. Dies ist eigens zu begründen. Hinweis 
für eine entsprechende klinisch hochgradi-
ge Sensibilisierung können z. B. ein aero-
genes allergisches Ekzem bzw. ein allergi-
sches Ekzem bereits auf Spuren eines ein-
zelnen Duftstoffes sein.

Kompositen-Mix und  
Sesquiterpenlactone-Mix

Der Kompositen-Mix (6% in Vaseline) 
enthält Kurzether-Extrakte aus den Blü-
ten von Arnika (Arnica Montana), Ka-
mille (Chamomilla recutita) und Mut-
terkraut (Tanacetum parthenium, Syno-
nym: Chrysanthemum parthenium), so-
wie aus dem Kraut von Rainfarn (Tanace-
tum vulgare, Syn.: Chrysanthemum vul-
gare, Chrysanthemum tanacetum) und 
Schafgarbe (Achillea millefolium) und ist 
in der DKG-Standardserie enthalten. Als 
Emulgator ist Sorbitansesquioleat enthal-
ten (. Tabelle 6).

Der Sesquiterpenlactone-Mix (0,% in 
Vaseline) besteht zu gleichen Teilen aus 
den drei Pflanzeninhaltsstoffen Alantolac-
ton, Costunolid und Dehydrocostunolid. 

Beide Allergen-Mixe dienen dem Nach-
weis einer Kontaktallergie auf Sesquiter-
penlactone, die hauptsächlich in Wild- 
und Zierarten der Familie der Korbblütler 
(Synonym: Kompositen, Asteraceae, com-
positae) vorkommen. Darüber hinaus 
sind im Kompositen-Mix weitere pflanzli-
che Kontaktallergene enthalten, die nicht 
der Stoffgruppe der Sesquiterpenlactone 
angehören, wie z. B. Epoxythymol-Deriva-
te, Polyacetylene und Thiophene.

Berufliche Exposition: Der Nachweis ei-
ner beruflichen Sensibilisierung und de-
ren Abgrenzung gegenüber außerberufli-

cher Exposition ist schwierig und muss 
im jeweiligen Fall individuell geprüft wer-
den. In der Regel kann eine berufliche Sen-
sibilisierung als überwiegend wahrschein-
lich angesehen werden bei Gartenbaube-
rufen und Floristen, Landwirten und Her-
stellern von Futtermitteln, die Korbblüt-
ler enthalten. Bei Forstberufen und Nah-
rungsmittelherstellern ist eine berufliche 
Sensibilisierung durch den Nachweis ei-
nes eindeutigen zeitlichen Zusammen-
hangs der beruflichen Kompositenexposi-
tion mit dem Zeitpunkt und der Lokalisa-
tion der ersten Krankheitssymptome abzu-
sichern. Die Extrakte der Kompositen wer-
den eingesetzt in medizinischen (pflanzli-
chen) Externa (z. B. Massageöl), Naturkos-
metika und pflanzlichen internen Arznei-
mitteln.

E Auswirkung einer Allergie:  
gering- bis mittelgradig,  
in begründeten Einzelfällen  
schwerwiegend

Besondere Eigenschaften der Komposi-
ten-Allergene sind ihr Potential zur Aus-
lösung einer Airborne-Dermatitis, Nei-
gung zu chronischen Verläufen, weite Ver-
breitung in verschiedenen Pflanzen-Fami-
lien, zu denen bei bestehender Sensibilisie-
rung der Kontakt gemieden werden muss. 
Die unterschiedlichen Expositions- und 
Manifestationsformen der Kompositen-
Allergie bedingen ein Kontinuum von ge-
ringgradiger bis schwerwiegender Auswir-
kung im Hinblick auf verschlossene Ar-
beitsmöglichkeiten:

Eine geringgradige Auswirkung im Hin-
blick auf verschlossene Arbeitsmöglichkei-
ten besteht bei einer lokalisierten Kontakt-
reaktion auf definierte Kompositen.

Eine mittelgradige Auswirkung besteht 
bei aerogenen Kontaktekzemen, die nach 
intensiver und längerfristiger Exposition 
auftritt, wie sie üblicherweise nur in den 
Hochrisikobereichen Gartenbau, Land- 
und Forstwirtschaft vorkommt.

Eine schwerwiegende Auswirkung im 
Hinblick auf die verschlossenen Arbeits-
möglichkeiten besteht bei Auftreten von 
aerogenen Kontaktekzemen bereits bei 
kürzeren Aufenthalten im Freien bzw. 
in Bereichen, in denen kein überdurch-
schnittliches Vorkommen von Komposi-
ten zu erwarten ist.
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Neomycinsulfat

Neomycinsulfat ist ein Aminoglykosidan-
tibiotikum, das aus Neomycin B (etwa 78–
88%) und Neomycin C (0–6%) besteht 
(. Tabelle 6). Bei Verdacht auf eine Aller-
gie auf Neomycinsulfat sollte der Epiku-
tantest auch am 5. Tag abgelesen werden, 
da diese Substanz als sog. langsames Aller-
gen zu Spätreaktionen führen kann. Eine 
Gruppenallergie mit anderen Aminogly-
kosiden wie z. B. Gentamycin, Streptomy-
cin, Kanamycin, Framycetin ist möglich 
und kann durch gezielte Epikutantestung 
abgeklärt werden.

Berufliche Exposition: Während eine be-
ruflich erworbene Sensibilisierung extrem 
selten ist, wird die Prävalenz einer Neomy-
cinsulfatsensibilisierung in der Allgemein-
bevölkerung mit % angegeben. Eine be-
rufliche Exposition ist in medizinischen 
Berufen gegeben. Hier kommt Neomycin 
als innerlich einzunehmendes Antibioti-
kum und in vielen Arzneimitteln zur äu-
ßerlichen Anwendung wie z. B. Cremes, 
Salben, Puder, Ohren- und Augentrop-
fen, Sprühverband und Vaginalzäpfchen 
vor. Es wird ebenfalls in der Tiermedizin 
und im Laborbereich (z. B. Zellkulturen) 
eingesetzt. Durch Verunreinigung kann 
es somit in Spuren in Impfstoffen enthal-
ten sein.

E Auswirkung einer Allergie:  
geringgradig

Neomycinsulfat ist als Berufssubstanz nur 
sehr gering verbreitet. Die meisten Sensibi-
lisierungen sind nicht beruflich erworben. 
Eine berufliche Verursachung ist in medi-
zinischen Berufen möglich. Im Einzelfall 
ist die Sensibilisierungsquelle zu eruieren, 
wobei die berufsunabhängigen Erkrankun-
gen wie z. B. Ulcus cruris, Otitis externa, 
perianales Ekzem zu berücksichtigen sind. 
An die Möglichkeit einer Sensibilisierung 
durch die Therapie eines berufsbedingten 
Ekzems oder einer beruflich bedingten 
Verletzung ist zu denken.

Es ist davon auszugehen, dass der direk-
te Hautkontakt mit Neomycinsulfat gemie-
den werden kann, sei es durch Austausch 
der Substanz, durch organisatorische Maß-
nahmen am Arbeitsplatz oder durch das 
Tragen geeigneter Schutzhandschuhe.

Fazit für die Praxis

Bei der Begutachtung berufsbedingten 
Hauterkrankungen ist es für die Schät-
zung der Höhe der Minderung der Er-
werbsfähigkeit entscheidend, wie viele 
Arbeitsplätze verschlossen sind. Die Aus-
wirkung der Allergie ist demnach zu be-
urteilen nach ihrem Umfang und nach 
ihrer Intensität, beides im Hinblick auf 
die verschlossenen Arbeitsmöglichkei-
ten. Bisher fehlen hierzu jedoch evidenz-
basierte Richtwerte und Empfehlungen, 
wie diese von den Sozialgerichten seit 
langem gefordert werden. Die Arbeits-
gruppe „Bewertung der Allergene bei 
BK 5101“ der Arbeitsgemeinschaft für Be-
rufs- und Umweltdermatologie (ABD) in 
der Deutschen Dermatologischen Gesell-
schaft hat daher unter Zugrundelegung 
der publizierten Fachliteratur, epidemio-
logischer Untersuchungen über bisher 
aufgetretene Kontaktallergien, allergolo-
gischer Besonderheiten der jeweiligen Al-
lergene und arbeitstechnische Erkennt-
nisse über Herstellungs- und Arbeitspro-
zesse Richtwerte zur gutachterlichen Be-
wertung folgender Allergene erarbeitet: 
Acrylate/Methacrylate, Epoxidharzsyste-
me, Dichromat, Kobaltsalze, Nickel, Form-
aldehyd, (Chlor-)Methylisothiazolone, p-
Phenylendiamin, Kolophonium, Thiura-
me, Mercaptobenzothiazole, Dithiocar-
bamate, N-Isopropyl-N’-phenyl-p-pheny-
lendia-min, Duftstoffe, Kompositen, Neo-
mycinsulfat. Die Anwendung dieser Emp-
fehlungen werden zur Qualitätssiche-
rung bei berufsdermatologischen Begut-
achtungen beitragen. Dennoch müssen 
sie durch den dermatologischen Fachgut-
achter im Einzelfall an die individuellen 
Verhältnisse angepasst werden. Durch 
klinisch hochgradige Sensibilisierungen 
werden in manchen Fällen mehr Arbeit-
möglichkeiten verschlossen als durch 
Sensibilisierungen geringerer Intensität; 
darauf wird bei den einzelnen Begrün-
dungen besonders hingewiesen, ebenso 
darauf was als klinisch hochgradige Sen-
sibilisierung zu werten ist. Weiterführen-
de Literatur kann beim korrespondieren-
den Autor angefordert werden.
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